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Aufgabenstellung 
Es existieren verschiedene Regelungen zur Löschwasserversorgung, zum Beispiel die 
Wassersicherstellungsverordnung des Bundes, die Brandschutzgesetze der Länder, die Empfehlungen 
des BBK und DVGW. Untersuchen Sie, inwieweit sich die verschiedenen Regelungen widersprechen. 
Welchen Konsequenzen ergeben sich für den Brand- und Katastrophenschutz? Betrachten Sie auch die 
Ausrüstung der Feuerwehrfahrzeuge (z.B. hinsichtlich Pumpenleistung und Schlauchlängen). Stellen Sie 
Lösungsansätze für die Problemlage dar und bewerten Sie dies hinsichtlich der Realisierbarkeit. 
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Teil I: Fachartikel 

Kurzzusammenfassung 
 

Dieser Fachartikel befasst sich mit den Regelungen zum Thema Löschwasser sowie den Grundlagen zu 
dessen sicherer Entnahme und Förderung durch die Feuerwehr im Sinne des Trinkwasserschutzes. 
Trinkwasser ist die wichtigste Lebensgrundlage und wird per Gesetz unter den besonderen Schutz des 
Staates gestellt. Dieser Schutz erstreckt sich auch auf die Nutzung als Löschwasser. Grundsätzlich obliegt 
die Versorgung mit Löschwasser der Gemeinde und wird in den einzelnen Brandschutzgesetzen der 
Bundesländer geregelt. Die Entnahme aus der öffentlichen Trinkwasserleitung sowie die Nutzung von 
Trinkwasser aus Oberflächengewässern zur Bekämpfung von Schadensereignissen wird durch 
Bundesgesetze und technische Regeln festgelegt. Es ist fraglich, ob sich einzelne Normen im Bereich der 
Feuerwehr bei der Wasserentnahme, Wasserfortleitung und Wasserabgabe widersprechen oder 
gegenseitig ausschließen. 

Im Ergebnis stellt dieser Fachartikel diverse Ansätze zur Lösung der erkannten Herausforderungen dar 
und betrachtet entsprechende Vor- und Nachteile. Insbesondere die Schaffung einer bindenden 
Rechtsgrundlage für die Bemessung des Löschwasserbedarfs sowie einer klaren Festschreibung der 
Zuständigkeit scheint absolut indiziert.  
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Verunreinigungen aus dem Löschwassertank in die Trinkwasserversorgungsleitungen gelangen können. 
Der Systemtrenner soll auf Dauer das Mittel der Wahl sein, um das Trinkwassernetz vom Löschwasser zu 
trennen (DVGW, 2016). Alternativ können zwei Rückflussverhinderer verwendet werden. Dazu wird ein 
Rückflussverhinderer direkt an den Hydranten gekuppelt und ein Weiterer an den Pumpeneingang. Diese 
Variante soll aber die Ausnahme darstellen, solange noch kein Systemtrenner verfügbar ist. Eine weitere 
Möglichkeit ist die Wasserförderung über ein Pufferbecken, welches aus dem Hydranten über einen freien 
Auslauf gespeist wird. Grafisch dargestellt sind alle Varianten in Anlage 2. Ein Puffern über den Tank von 
wasserführenden Fahrzeugen ist derzeit nicht möglich, da konstruktionsbedingt eine 
Rückflussverhinderung nicht sichergestellt werden kann. Die Variante des Pufferbeckens sollte zwingend 
präferiert werden, wenn im Nebenschluss- oder Pumpenvormischverfahren mit Zusätzen gearbeitet wird.  
Alle Varianten bedeuten jedoch zusätzlichen Aufwand. Insbesondere die Verwendung eines Pufferbeckens 
bindet zunächst Ressourcen beim Aufbau. Weiterhin ist ein Faltbehälter nur auf wenigen Fahrzeugen 
verlastet.  Die Ausbildung der Einsatzkräfte muss ebenfalls entsprechend angepasst werden. In der 
aktuellen Feuerwehrdienstvorschrift 1 „Grundtätigkeiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz“ (FwDV 1, 
41ff, 2006) findet sich dazu nichts. Denn die Rechtsquellen wurden erst danach novelliert. Die Beschaffung 
von Systemstrennern fällt per Gesetz (folg. 3.2) in die originäre Zuständigkeit der Gemeinden im Rahmen 
der Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes. Dadurch werden die Kommunen finanziell zusätzlich 
belastet. Aus den Rechtsquellen geht zwar nicht eindeutig hervor, wie viele Geräte die Gemeinde 
beschaffen muss, dies ergibt sich jedoch aus der praktischen Anwendung. Deshalb ergibt sich, dass jedes 
Fahrzeug, welches diese Aufgabe übertragen bekommen kann, mit der entsprechenden Ausrüstung 
ausgestattet werden muss. Für Fahrzeugneubeschaffungen wurde der Systemtrenner in die 
Standardbeladung der DIN aufgenommen. Da es für Feuerwehren keine Ausnahme- oder 
Übergangsregelungen gibt, sind vorhandene Fahrzeuge nachzurüsten. So lange dies noch nicht 
geschehen ist, sind geeignete Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen.  
Bei Durchsicht der Betriebsanleitung eines der wenigen Produkte (AWG, 2019) auf dem Markt fällt auf, 
dass der Nennvolumenstrom von 1600 l/min nicht zu den Nennleistungsdaten der genormten Pumpen 
passt. Ab der Leistung einer Standardpumpe FPN 10-2000 liegen die Nennleistungsdaten der Pumpe über 
denen des Systemtrenners. Des Weiteren entsteht in der Armatur technisch bedingt ein Druckverlust von 
ca. einem bar. Dies führt in Regionen, in denen das Trinkwassernetz generell einen geringen Leitungsdruck 
liefert, dazu, dass der notwendige Pumpeneingangsdruck nicht erreicht wird. Somit ist es nicht unmittelbar 
möglich, eine suffiziente Wasserversorgung aufzubauen. Es muss beispielsweise über den Tank eines 
wasserführenden Fahrzeugs gepuffert oder mit einem Vorlagenbehälter gearbeitet werden. Dies gilt es 
zwingend bei der Einsatzplanung zu berücksichtigen. Damit geht die Bindung weiterer Ressourcen einher. 

5 Diskussion 
Zunächst muss die Frage gestellt werden: Gibt es überhaupt Veränderungsbedarf und wenn ja, wo? 

Aus Sicht des Autors sind die gesetzlichen Grundlagen eindeutig formuliert. Es ergibt sich keine Unklarheit 
oder eine aus der Formulierung der einzelnen Gesetze resultierende Problemstellung. Wasser wird als 
wichtiges schutzwürdiges Gut klar herausgestellt. Entsprechend ergibt sich an dieser Stelle kein 
Änderungsbedarf. Auffallend ist, dass es keine gesetzliche Grundlage für die 
Löschwasserbedarfsberechnung / Bemessung gibt. Das Arbeitsblatt W405 stellt zwar eine anerkannte 
Regel der Technik dar, schließt aber selbst Rechtspflichten aus und wird in keiner gesetzlichen Grundlage 
als Referenz erwähnt. Die MIndBauRL hat ein sehr enges Anwendungsspektrum und es fehlt ebenfalls an 
Rechtsverbindlichkeit. Dies kann Neubauvorhaben und den dazugehörigen Genehmigungsprozess 
deutlich erschweren, insbesondere wenn hohe Kosten für den Bauherren entstehen sollten. 
Dementsprechend fehlt in letzter Konsequenz ein rechtlich bindender Rahmen, der die besondere 
Schutzwürdigkeit von Trinkwasser auf Löschwasser und dessen Vorhaltung überträgt. Aus Sicht des Autors 
ist eine rechtliche Regelung im Sinne einer Gesetzesänderung oder dem Erlass einer Verordnung auf 
Ebene des Bundes oder der Länder unerlässlich, um rechtswirksam entsprechende Pflichten zum 
Vorhalten einer bedarfsgerechten Löschwasserversorgung auferlegen zu können. 

5.1 Änderung auf Bundesebene oder Landesebene 
Der Bund könnte das WaSIG sowie die 1.WasSV anpassen und die Löschwasserbedarfe außerhalb des 
Verteidigungsfalls festschreiben. Alternativ wäre auch ein entsprechender Paragraf im WHG möglich, 
welcher die Bemessungsgrundlagen für Löschwasser konkretisiert. Dadurch würde in die 
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Gesetzgebungskompetenz der Länder eingegriffen werden. Daraus resultiert ein Verlust der 
Gesetzgebungskompetenz der Länder im Bereich Löschwasser. Dies hätte entsprechend zur Folge, dass 
alle Landesgesetze geändert werden müssten. Um dieses Verfahren beginnen zu können, müsste auf 
Bundesebene zunächst ein Regelungsbedarf erkannt werden sowie ein Gesetzesentwurf erarbeitet und 
eingebracht werden. Dieser muss dann durch den Bundestag beschlossen und, da alle Bundesländer 
betroffen sind, durch den Bundesrat bestätigt werden. In diesem Fall stehen Aufwand und Nutzen nach 
Meinung des Autors in keinem Verhältnis. Ein Vorteil wäre allerdings, dass die Regelung nur einmal 
getroffen werden müsste und für alle Bundesländer gleichermaßen ihre Wirkung entfaltet.  

Der Erlass einer Verordnung auf Landesebene als Durchführungsbestimmung für die 
Löschwasserbemessung durch die jeweils zuständige Exekutive der Bundesländer wäre ebenfalls möglich. 
Als Verordnungsgeber kann das entsprechende Ministerium die Inhalte des Arbeitsblatt W 405 als 
Expertenmeinung übernehmen und ggf. sogar weiter nachschärfen. Es wäre kein aufwendiges 
Gesetzgebungsverfahren notwendig. Den Anstoß dazu könnte beispielsweise der Vorsitzende der 
jeweiligen AGBF Land geben oder ein Landesfeuerwehrverband. Nachteilig wäre, dass es aller 
Wahrscheinlichkeit nach 16 völlig unterschiedliche Regelungen gäbe und mit einem zeitlichen Versatz 
gerechnet werden müsste. Wenn man betrachtet, dass das W 405 seit den 70er Jahren nur zweimal 
geändert worden ist, scheint es für beide Varianten eine Beständigkeit über längeren Zeitraum gegeben. 
Zudem ist nicht davon auszugehen, dass sich der Löschwasserbedarf auch bei neueren Baustoffen 
signifikant ändert.  

5.2 Änderung von Normen / Regelwerken 
Man könnte zu dem Schluss kommen, dass eine Anpassung der Norm für Hohlstrahlrohre einhergehend 
mit einer Abstimmung auf die Norm für Feuerlöschkreiselpumpen zielführend wäre. Dies würde allerdings 
nur dazu führen, dass die Zahlen aufeinander angepasst werden. Die physikalische Grundlage des 
Reibungsverlustes innerhalb der Schlauchleitung lässt sich dadurch nicht beheben. Somit würde kein 
erkennbarer Mehrwert entstehen. Zudem steht der Änderungsaufwand für derartige EU-Normen in keinem 
Verhältnis.  

5.3 Anpassung der FwDV 1 – Grundtätigkeiten und der Standortausbildung 
Die Verwendung von Systemtrennern im Einsatz ist bisher in keiner Dienstvorschrift festgehalten. Der 
Umgang mit dem Gerät sollte in die Grundausbildung mit aufgenommen werden. Dies soll sicherstellen, 
dass alle Einsatzkräfte von Anfang an die Bedeutung und die Notwendigkeit verstehen. Entsprechend ist 
eine Änderung der FwDV 1 angezeigt. Weiterhin sollte das gesamte Thema Löschwasserentnahme in 
Bezug auf den Trinkwasserschutz regelmäßig in der Standortausbildung wiederholt werden. 

6 Fazit 
Trinkwasser als die wichtigste natürliche Lebensgrundlage ist höchst schützenswert und findet deshalb 
besondere Beachtung durch den Gesetz- / Verordnungsgeber. Gleichwohl geht damit ein technischer und 
finanzieller Aufwand einher, welcher absolut vertretbar scheint. Es muss zwingend ausgeschlossen 
werden, dass durch unsachgemäße Handhabung eine Verunreinigung des Trinkwassers entsteht, welche 
dann unter Umständen weitreichende Folgen für Teile der Bevölkerung haben kann. Die 
Löschwasserversorgung ist in der Bundesrepublik klar geregelt und wird als Aufgabe der Gemeinde 
übertragen. Aus den verschiedenen gesetzlichen Grundlagen, Normen und Regelwerken geht eindeutig 
hervor, was zu beachten ist. Daher ist es dringend geboten, in der Ausbildung für Einsatzkräfte, 
Maschinisten und Führungskräfte die Besonderheiten im Umgang mit Trinkwasser zu verdeutlichen. In der 
Standortausbildung sollten diese Inhalte regelmäßig nachgeschult werden. Es muss bei jeder Einsatzkraft 
das Verständnis für die Besonderheiten im Umgang Trinkwasser erzeugt und gefestigt werden. Weiterhin 
besteht die Indikation zur Festsetzung der rechtlichen Grundlagen zur Löschwasserbedarfsberechnung. 
Aus Sicht des Autors sollte zwingend eine bindende Rechtsgrundlage geschaffen werden, welche die 
Anforderungen für Bauherren beim Löschwasserbedarf und die Aufgaben der Gemeinde explizit 
festschreibt. Dies kann durch den Erlass einer Verordnung auf Bundes- oder Landesebene geschehen. 
Auf Dauer kann so die Löschwasserversorgung sichergestellt werden und Diskussionen im Rahmen von 
Baugenehmigungsverfahren werden bereits im Vorhinein ausgeschlossen. 
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Teil II: Methoden-, Literatur- und Quellendokumentation 

1 Beschreibung der Methodik 
Die Bearbeitung des Themas wurde in vier Phasen untergliedert. Die Vorbereitungsphase, die 
Recherchephase, die Schreibphase sowie die Validierungsphase. In der Vorbereitungsphase wurde 
zunächst evaluiert welche Methoden bei dieser Arbeit zur Anwendung kommen sollen. Der Autor kam zu 
dem Entschluss, dass die Literaturrecherche als qualitative Methode die zweckmäßigste Möglichkeit ist, 
um die gestellte Aufgabe zu bearbeiten. Dazu mussten aus der Aufgabenstellung die wesentlichen 
Schlüsselwörter gefiltert werden, um daraus Suchbegriffe ableiten zu können. Daraufhin wurde eine 
Übersicht aller potenziell relevanten Gesetze, Verordnungen, Normen sowie Regelwerke erstellt. Mittels 
Google Scholar und unter zu Hilfenahme von Booleschen Operatoren konnten die Schlüsselwörter 
miteinander verknüpft werden. Im weiteren Verlauf wurden aus unterschiedlichen Quellen die benötigten 
Texte zusammengetragen. Für die Recherche und die spätere Bearbeitung des Themas wurde die Aufgabe 
in zwei Hauptthemenfelder unterteilt. Das erste Themenfeld waren die rechtlichen Grundlagen rund um das 
Trinkwasser und damit einhergehend die Thematik Löschwasser. Angefangen beim 
Wasserhaushaltsgesetz über die einzelnen Brandschutzgesetze der Länder bis hin zu den Regelwerken 
der DVGW. Weiterhin wurden die grundlegenden Normen für die Löschwasserförderung analysiert. 
Innerhalb der Recherchephase wurde jede der vorher ermittelten Grundlagen intensiv gesichtet und 
zunächst auf Relevanz geprüft. Im weiteren Verlauf mussten für die Schreibphase zunächst die Gliederung 
sowie die inhaltlichen Schwerpunkte festgelegt werden. Sodann wurde der Inhalt erstellt. Dabei musste 
permanent darauf geachtet werden, die Vorgaben für die korrekte Wiedergabe der Literatur innerhalb der 
Facharbeit einzuhalten. In der Validierungsphase wurde der Text iterativ auf Querverweise und Plausibilität 
geprüft und einzelnen Ergänzungen in den Kapiteln gemacht.  

2 Begründung 
Die Methode der Literaturrecherche ist für derartige Aufgabenstellungen von unverzichtbarem Wert. Eine 
gründlich vorbereitete und strikt durchgeführte Literaturrecherche ermöglicht es, ein umfangreiches 
Verständnis für das Thema zu erlangen. Zudem wird vermieden, dass Aufgaben doppelt bearbeitet werden 
und es werden verschieden Perspektiven beleuchtet. Für die gestellte Thematik gibt es klare und vor allem 
bindende Regeln, welche es einzuhalten gilt. Alle Bediensteten des Staates, insbesondere die die in einem 
besonderen Dienst- und Treueverhältnis stehen, sind verpflichtet die verfassungsmäßige Ordnung zu 
wahren, alle gültigen Gesetze zu beachten und anzuwenden. Bereits bei der inhaltlichen Analyse des WHG 
und des WasSiG wurde deutlich, dass der Gesetzgeber ein klares Ziel verfolgt: Der Schutz von Trinkwasser 
als natürliche Lebensgrundlage ist eine besondere Aufgabe des Staates. Deshalb hat sich der Autor bei 
der Bearbeitung des Themas dazu entschlossen, alle Punkte rein abstrakt anhand der Gesetze und 
technischen Regeln zu recherchieren und zu bewerten. Gleichwohl wurde versucht die praktische 
Umsetzung zu berücksichtigen. Aufgrund des sehr breiten Spektrums der Aufgabenstellung sowie den 
Vorgaben zum Umfang der Arbeit, konnte das Thema an einigen Stellen nicht in der notwendigen 
fachlichen Tiefe dargestellt werden und wurde deshalb stark gekürzt. Dieser Umstand stellt einen 
wesentlichen Nachteil dieser Methode dar. Durch die Fülle an zur Verfügung stehender Literatur entsteht 
eine überwältigende Informationsmenge, welche bei der Recherche einen sehr hohen Zeitaufwand und 
Analyseaufwand mit sich bringt. Zudem kam es während der Bearbeitung zu Zugangsproblemen, da nicht 
alle Inhalte frei verfügbar waren. 

3 Literatur- und Quellendokumentation  
3.1 Beschreibung der Literatur- und Quellensuche und der Datenbanken 
Die Gesetztestexte wurden ausschließlich über die im Internet frei zugänglichen Gesetzesdatenbanken der 
Länder und des Bundes bezogen. Dazu wurden überwiegend über Google Scholar entsprechende 
Suchanfragen gestellt. Dies sollte sicherstellen, dass es sich um die aktuelle Version des Gesetzestextes 
handelt und um ggf. frühere Versionen vergleichen zu können. Gerade wenn als ausschließliche Methode 
die Literaturrecherche gewählt wird, muss die Aktualität permanent validiert werden. Die DIN-Normen und 
die Regelwerke der DVGW wurden über das kostenpflichtige Normenportal des Beuth Verlags bezogen, 
ebenfalls um die Aktualität sicherstellen zu können. Bei derartigen kommerziellen Portalen kann allerdings 
davon ausgegangen werden, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte aktuell sind. 
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Anhang 1 – Schematische Darstellung Löschwasserversorgung 
 

Anhang 2 – Schematische Darstellung Trinkwasserschutz 
 












